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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Arbeiter·Samariter-Sund Österreichs (ASSÖ) dankt für die Möglichkeit zur 
SteLLungnahme. 

Zu Art, 1 (Bundes· Stiftungs- und Fondsgesetz 2015) 
Positiv hervorheben möchte der ASBÖ, den begrifflichen GLeichklang bei der Definition der 
Gemeinnützigkeit und Mildtätigkeit mit der Bundesabgabenordnung, sowie die 
eingeführten Erleichterungen bei der Gründung gemeinnütziger Stiftungen. 

Zu Art. 4 Z 1 (I 3 Ab'.l Z3 GrESIG 1987) und Zu Art. 8 Z 1 (I 25 Ab,. 4 und S GGG) 
Der ASBö begrüßt, dass gemeinnützige Organisationen in Zukunft bei unentgeltlichen 
Immobilienerwerben von der Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr befreit sind. 
Darüber hinaus erlaubt sich der ASBÖ, anzuregen, gemeinnützige Organisationen bei der 
Flüchtlingsbetreuung von allfälligen Rechtsgeschäftsgebühren (z.B. bei der Anmietung von 
Unterkünften) nach dem Gebührengesetz (GebG) zu befreien. 

Mit freundlichen Grüßen 
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